
ERHEBUNGSBOGEN ZUR MELDUNG DER SYPHILIS
Erfassung der in der Bundesrepublik Deutschland diagnostizierten Treponema pallidum-Infektionen
nach § 7 Abs. 3 IfSG

Angaben zur untersuchten Person

Diagnose

Klinische Symptomatik zum Zeitpunkt der aktuellen Diagnostik

Erste drei Ziffern der Postleitzahl (Deutschland)

Geburtsdatum

Nachweismethode

Mikroskopischer DirektnachweisSerologischer Nachweis Ergänzende Diagnostik

Diagnosedatum

Primäraffekt (ulcus durum) Keine klinische Symptomatik Konnatale Syphilis

Dunkelfeldtechnik

Ist der hier berichtete Befund
eine Erstuntersuchung

eine Kontrolluntersuchung bei bekannter
Syphilis-Infektion

TPHA (Titer)

pos.

bestätigt durch

TPPA  (Titer)
EIA

Tp-IgM-Elisa
Tp-IgM-Immunoblot
19 S-IgM-FTA-ABS
Tp-Antigen-Nachweis (PCR)

Treponemen-Direktnachweis
mittels monoklonaler Antikörper

Geschlecht
Monat

– der Hauptwohnung des Untersuchten
– ersatzweise des einsendenden Arztes
– ersatzweise des einsendenden Labors
– bei Wohnort im Ausland

Land Nummer des berichtenden Labors

Stempel des Berichtenden

� 030/4547-3415
01888 / 754-3415

Männlich
Weiblich
Unbekannt

Jahr

Monat Jahr

MonatWahrscheinlicher Infektionszeitpunkt Jahr

bei Kontrolluntersuchung: letzter Vorbefund

unbekannt mit Titerrückgang
TPPA/TPHA
VDRL
KBR
Monat Jahr

mit Titeranstieg ( > = 2 Titerstufen)
unbekannt

Angaben zum wahrscheinlichen Infektionsweg/Infektionsrisiko
Sexuelle Kontakte zwischen Männern Kontakt zu Prostituierten
Heterosexuelle Kontakte
Mutter-Kind (konnatale)-Infektion
Anderer Infektionsweg (bitte erläutern)
Infektionsweg nicht zu ermitteln

Land, in dem die Infektion wahrscheinlich erworben wurde Deutschland anderes Land
anderes LandDeutschlandHerkunftsland des Patienten
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Bemerkungen (ergänzende Angaben zu Diagnose, Befund, Infektionsweg/Infektionsrisiko)

Ausübung von Prostitution
Partner-Benachrichtigung erfolgt ja nein k. A.

Lokale Lymphadenitis Neurolog./psychiatr. Sympt.
mit V. a. Neurosyphilis

Handelt es sich bei dieser Untersuchung
um

eine Erstinfektion
eine Re-Infektion
eine Syphilis non satis curata
eine Serumnarbe
unbekannt

Condylomata lata
Exantheme Klin. u. labordiagn.

gesicherte Neurosyphilis
Kardiovaskuläre Syphilis

Gen. LK-Schwellung
Sonstige klinische Symptomatik
(bitte unter Bemerkungen angeben)

FTA-ABS
IgG-Immunoblot
VDRL  (Titer)
Cardiolipin-KBR  (Titer)

neg. fraglich pos. neg. fraglich



ERHEBUNGSBOGEN ZUR MELDUNG DER SYPHILIS
Erfassung der in der Bundesrepublik Deutschland diagnostizierten Treponema pallidum-Infektionen
nach § 7 Abs. 3 IfSG

Bitte zurücksenden an:

Robert Koch-Institut
Laborbericht 7 (3) 1
Postfach 65 02 61

13302 Berlin

Formblatt 1
Vom Labor direkt an das Robert Koch-Institut zu senden

Zur Meldung verpflichtet sind nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 und  2 lfSG die Leiter von Medizinaluntersuchungsämtern
und sonstigen privaten oder öffentlichen Untersuchungsstellen einschließlich der Krankenhauslaboratorien,
die Leiter von Einrichtungen der pathologisch- anatomischen Diagnostik sowie der Arzt, der Untersuchungen
in seiner eigenen Praxis durchführt. Die Meldung hat innerhalb von 14 Tagen  (§ 10 Abs. 4 lfSG)
direkt an das Robert Koch-Institut zu erfolgen.

Der einsendende Arzt hat den Meldepflichtigen – insbesondere bei der Erhebung der Angaben zum
wahrscheinlichen Infektionsweg bzw. Infektionsrisiko und zum Land, in dem die Infektion wahrscheinlich erworben
wurde – zu unterstützen (§ 10 Abs. 1  Satz 2 lfSG ). Um diese Unterstützung  durch die einsendenden  Ärzte
zu ermöglichen, wird die Meldung auf einem Durchschlagbogen durchgeführt. Der  Durchschlag des Meldebogens,
der alle Angaben des Labors enthält, wird vom Labor  (z. B. zusammen mit dem Befund der Untersuchung)
an den einsendenden Arzt geschickt, der dann fehlende Angaben ergänzt und den Durchschlag des
Meldebogens direkt an das RKI schickt.

Wichtiger Hinweis
Das Herkunftsland ist das  Land, in dem  sich die betreffende Person Zeit ihres  Lebens überwiegend
aufgehalten hat. Dies muss nicht mit dem Geburtsland oder der Staatsangehörigkeit übereinstimmen.


